














Rückreise sind keine Arbeitsunfälle. Sollte die dienstliche Reise durch einen privaten Aufenthalt 

verlängert werden, so werden für eine Dienstreise die Kosten für An- und Abreise und für den RKZ 

entweder die Kosten der Anreise oder der Abreise berücksichtigt, sofern der private Aufenthalt 

überwiegt. Die durch den Privataufenthalt entstandenen Kosten sind jedenfalls von der/dem 

Reisenden selbst zu tragen und können nicht gegen eine mögliche Ersparnis aufgerechnet werden. 

• Reisekostenvorschüsse

Reisekostenvorschüsse werden nur in begründeten Ausnahmefällen in angemessener Höhe 
gezahlt. Der genehmigte Reisekostenvorschuss wird auf das jeweilige Gehaltskonto gebucht und 

mit der nachfolgenden Reisekostenabrechnung abgerechnet. Der Antrag auf Reisekosten­

vorschuss ist im Zuge der Reisebeantragung zu stellen. 

• Jahreskarten für öffentliche Verkehrsmittel

Falls zu einer Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel bereits ein Zuschuss durch die PLUS 

geleistet wurde, ist die bezuschusste Jahreskarte auch für dienstliche Reisen innerhalb des 

Geltungsbereiches zu verwenden. Fahrtkosten können in diesem Fall nur dann ersetzt werden, 

wenn ein entsprechendes Einzelticket außerhalb des Streckenplans der bezuschussten 

Jahreskarte vorgewiesen werden kann. 

Falls die/der Mitarbeiter*in eine Jahreskarte für öffentliche Verkehrsmittel nutzt, die nicht durch 

die PLUS bezuschusst wurde, kann für dienstliche Reisen ein Beförderungszuschuss analog zu § 7 

Abs. 5 RGV geltend gemacht werden. Dieser beträgt derzeit je Wegstrecke für die ersten 50 

Kilometer€ 0,50 je Kilometer, für die weiteren 250 Kilometer€ 0,20 je Kilometer und für jeden 

weiteren Kilometer€ 0,10. Insgesamt darf der Beförderungszuschuss je Wegstrecke€ 109,­

nicht übersteigen. 

Informationen zur Bezuschussung von Jahreskarten (z.B. Klimaticket) finden Sie im PLUS Intranet. 

• Stornierung von Reisen

Ist der/die Reisende aufgrund von Krankheit oder Unfall am Antritt oder an der Fortsetzung der 

Reiseaktivität verhindert, dann werden etwaige Stornokosten sowie bereits getätigte und nicht 

ersetzbare Kosten, die in Zusammenhang mit der Reiseaktivität entstanden sind, nach Vorlage 

eines ärztlichen Zeugnisses refundiert (bei Reisekostenzuschüssen maximal bis zur Höhe des 

genehmigten Zuschusses). 

Wird eine geplante Reise ohne Kosten storniert, so ist die/der Vorgesetzte und die/der 

Sachbearbeiter*in HR schriftlich zu informieren. 

6. Dienstreisen

Bei bewilligten Dienstreisen gebühren Reisekostenvergütungen, grundsätzlich rein nach der 

Maßgabe des tatsächlich entstandenen Mehraufwandes. Die Höhe richtet sich im Wesentlichen 

nach den Vergütungen der Reisegebührenvorschrift des Bundes (RGV) in der jeweils geltenden 

Fassung. (Für Beamte und Vertragsbedienstete gilt die RGV 1955 in der jeweils geltenden 

Fassung.) 

6.1. Beantragung einer Dienstreise 

8 


















